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Tod des Gesellschafter-Geschäftsführers einer GmbH 
Schon immer musste bei Änderungen im Gesell-
schafterbestand einer GmbH eine aktualisierte 
Gesellschafterliste zum Handelsregister ein-
gereicht werden. Seit einer Gesetzesänderung 
in November 2008 hat die Gesellschafterliste 
aber eine völlig neue Bedeutung erhalten. Im 
Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Gesellschaf-

ter nur, wer in der Gesellschafterliste eingetragen wurde. Wer zwar 
Gesellschafter ist, aber nicht in der beim Handelsregister eingereichten 
Gesellschafterliste steht, gilt auch nicht als Gesellschafter, ist nicht 
zu Gesellschafterversammlungen einzuladen und kann Beschlussfas-
sungen auch nicht anfechten. Aus diesem Grunde wird inzwischen bei 
Gesellschafterstreitigkeiten nach einem Einziehungsbeschluss auch 
umgehend eine aktualisierte Gesellschafterliste bei Gericht eingereicht, 
damit der betroffene Gesellschafter auch im Falle einer Anfechtungskla-
ge nicht mehr vorsorglich zu künftigen Gesellschafterversammlungen 
eingeladen werden muss. Nur langsam treten die sich hier im Falle des 
Todes eines Gesellschafters entstehenden Probleme in das Bewusst-
sein der Rechtswissenschaft. Die Masse aller kleinen und mittelstän-
dischen Gesellschafter hat nur einen Gesellschafter oder zumindest 
einen Mehrheitsgesellschafter, der gleichzeitig auch Geschäftsführer 
ist. Verstirbt er, geht der Geschäftsanteil zwar auf die Erben über, diese 
gelten aber mangels Eintragung in der Gesellschafterliste im Verhältnis 
zur Gesellschaft nicht als Gesellschafter. Sie können aufgrund dessen 
auch nicht einmal einen neuen Geschäftsführer bestellen, der dann eine 
aktualisierte Gesellschafterliste beim Handelsregister einreicht. Hier ist 
streitig, ob statt der Eintragung in die Gesellschafterliste die Vorlage 
eines Erbscheines genügen soll. Nimmt man dies nicht an oder liegt ein 
Erbschein nicht vor, muss ein Notgeschäftsführer vom Gericht bestellt 
werden, der dann eine aktualisierte Gesellschafterliste bei Gericht ein-
reicht und dann die darin enthaltenen Gesellschafter zu einer Versamm-

lung zum Zwecke der Bestellung eines neuen Geschäftsführers einlädt. 
Sind die Erben nicht bekannt, muss zunächst bei Gericht die Bestellung 
eines Nachlasspflegers für die unbekannten Erben und die Bestellung 
eines Notgeschäftsführers beantragt werden. Der Notgeschäftsführer 
muss dann eine aktualisierte Gesellschafterliste beim Handelsregister 
einreichen, in der wohl „die unbekannten Erben“ des Gesellschafters 
eingetragen werden müssen. Sodann kann vom Notgeschäftsführer der 
Nachlasspfleger zu einer Gesellschafterversammlung zum Zwecke der 
Bestellung eines neuen Geschäftsführers geladen werden. Sind noch 
weitere Gesellschafter vorhanden, stellt sich die Lage nicht wesentlich 
unkomplizierter dar, wenn der verstorbene Gesellschafter der einzige 
Geschäftsführer war. Hier können aber Minderheitsgesellschafter, 
die allein oder zusammen mindestens 10 % Anteile haben, die in der 
Gesellschafterliste eingetragenen Gesellschafter – also nicht die noch 
nicht eingetragenen Erben des verstorbenen Gesellschafters – zu einer 
Gesellschafterversammlung laden. Diese Probleme zeigen, wie wichtig 
eine frühzeitige und vernünftige Gestaltung der Gesellschafter- und 
auch der eigenen Erbverhältnisse ist.
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Betriebsaufspaltung und Unternehmensübertragung unter Nießbrauchsvorbehalt 
Bei kleinen und mittelständischen Unternehmen 
in der Rechtsform einer GmbH ist es verbreitet, 
dass die Betriebsgrundstücke nicht der GmbH 
gehören, sondern deren Gesellschafter(n), die die 
Grundstücke dann an die GmbH vermieten. Im 
Falle einer späteren Insolvenz der GmbH bleiben 
die Grundstücke im Vermögen der Gesellschaf-

ter und werden nicht vom Insolvenzverwalter mitverwertet. Haben am 
Grundstück und an der GmbH die selbe(n) Person(en) die Mehrheit, 
liegt steuerlich eine sog. Betriebsaufspaltung vor. Die Grundstücksei-
gentümer erzielen aus der Vermietung keine Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung, sondern aus Gewerbebetrieb. Das Grundstück befin-
det sich steuerlich in einem Betriebsvermögen. Wird diese Betriebsauf-
spaltung beendet, wird steuerlich das Grundstück aus dem Betriebsver-
mögen entnommen und in das Privatvermögen des Grundstückseigen-
tümers überführt. Hierdurch werden die zwischenzeitlich entstandenen 
Wertsteigerungen (stille Reserven) realisiert und sind zu versteuern. Im 
Regelfall erfolgt aber kein Liquiditätszufluss, denn eine Beendigung der 
Betriebsaufspaltung liegt immer dann vor, wenn nicht mehr dieselben 
Personen am Grundstück und an der GmbH die Mehrheit haben. Dies ist 
etwa bei Übertragung nur des Grundstücks oder nur der GmbH-Anteile 
oder der Übertragung von beidem, aber an verschiedene Personen der 
Fall oder auch dann, wenn über das Vermögen der GmbH das Insolvenz-
verfahren eröffnet wird. Gehört das Grundstück mehreren GmbH-Gesell-
schaftern, die zusammen die Mehrheit haben, können hierbei auch die 
stillen Reserven in der GmbH zu versteuern sein.
In einem vom BFH mit Urteil vom 21.01.2015 – X R 16/2 – entschiedenen 
Fall hatte ein Alleingesellschafter einer GmbH dieser ein in seinem 
Eigentum stehendes Grundstück vermietet. Es lag also eine Betriebsauf-
spaltung vor. Im Rahmen einer lebzeitigen Vermögensnachfolge über-
trug er sowohl das Grundstück als auch seine GmbH-Anteile auf seinen 
Sohn. Sowohl am Grundstück als auch an den GmbH-Anteilen behielt er 
sich den Nießbrauch vor. Das Finanzamt und ihm folgend der BFH sahen 

hierin eine Beendigung der Betriebsaufspaltung. Bei der Übertragung 
eines Grundstücks unter Nießbrauchsvorbehalt habe der Veräußerer 
den maßgeblichen Einfluss auf die Nutzung des Grundstückes. Bei der 
Übertragung von GmbH-Anteilen unter Nießbrauchsvorbehalt stehe 
hingegen das Stimmrecht nicht dem Nießbraucher, sondern dem Eigen-
tümer der Geschäftsanteile und damit im entschiedenen Fall dem Sohn 
zu. Mangels gleichlaufenden beherrschenden Einflusses war mit der 
Übertragung unter Eigentumsvorbehalt die Betriebsaufspaltung been-
det worden und die stillen Reserven im Grundstück zu versteuern. Dabei 
konnte der Vater noch von Glück reden, dass er Alleineigentümer war. 
Hätte eine Personengesellschaft mit Mehrheitsbeteiligung des Vaters 
das Grundstück an die dem Vater gehörende GmbH vermietet, wären die 
GmbH-Anteile in das Sonderbetriebsvermögen des Vaters an der Perso-
nengesellschaft gefallen und damit auch die stillen Reserven im GmbH-
Anteil zu versteuern gewesen. Bei derartigen Gestaltungen sollte in 
jedem Fall ein Steueranwalt oder Steuerberater eingeschaltet werden.
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